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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.	�Wie wurde die Suche nach einem Ersatzgelände für den Bundeswehrflugplatz 
Renningen-Malmsheim seit der Berichterstattung des Staatsministeriums im 
Ständigen Ausschuss im Juli 2017 bis heute konkret weiterentwickelt und fort-
geführt (Nennung der entscheidenden Verfahrensschritte mit zeitlicher Angabe)?

2.	�Wann und mit welcher Begründung wurde entschieden, dass der ursprünglich 
vorgesehene Standort in Haiterbach nicht weiterverfolgt wird?

3.	�Welche alternativen Standorte wurden zur Staatsdomäne Waldhof geprüft und 
aus welchen Gründen verworfen?

4.	�Wann und inwieweit wurden die Anforderungen an ein Ersatzgelände ggf. 
geändert unter Angabe, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt die betroffenen 
Kommunen und Landkreise darüber informiert wurden?

5.	�Wann und mit welcher Begründung wurde entschieden, die Staatsdomäne 
Waldhof im Zollernalbkreis in den Blick zu nehmen?

6.	�Wann und wie wurden die betroffenen Kommunen, Landkreise, Einwohnerin-
nen und Einwohner über die Entscheidung nach Frage 5 informiert? 

7.	�In welchem Umfang und bis wann ist in Bezug auf die Staatsdomäne Waldhof 
ein Bürgerbeteiligungsprozess mit den betroffenen Kommunen, Landkreisen, 
Einwohnerinnen und Einwohnern vorgesehen unter Angabe, inwieweit dieser 
Prozess bereits umgesetzt wurde?

Kleine Anfrage
der Abg. Dr. Dorothea Kliche-Behnke und Dr. Boris Weirauch SPD

und

Antwort
des Staatsministeriums

Verfahren und Bürgerbeteiligungsprozess bei der Suche nach 
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  8.	�Welche Auswirkungen hat die Auswahl der Staatsdomäne Waldhof als neuer 
Standort für das Ersatzgelände für die Bevölkerung vor Ort im Hinblick auf 
Lärm, Straßensperrungen, Verlegung bisheriger Verkehrswege, baulicher Ein-
schränkungen im Bereich der Vier-Kilometer-Zone um das Militärfluggelände 
sowie für die Wasserversorgung für die landwirtschaftlichen Flächen im Um-
kreis?

  9.	�Mit welcher Begründung ist bislang eine erneute Information des Staatsminis-
teriums dazu im Ständigen Ausschuss unterblieben?

10.	�Welche Infrastruktur soll auf dem Übungsgelände dauerhaft installiert werden 
unter Darlegung, ob Teile des bestehenden Waldhofgebäudes dafür verwendet 
werden sollen?

27.4.2022

Dr. Kliche-Behnke, Dr. Weirauch SPD

B e g r ü n d u n g

Die Bundeswehr benötigt ein Ersatzgelände für den Flugplatz in Renningen-
Malmsheim. Das von der Landesregierung durchgeführte Verfahren zur Suche 
nach einem Ersatzgelände wird von den Kommunen, Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der neu in den Blick genommenen Staatsdomäne Waldhof im Zollern-
albkreis mangels Transparenz stark kritisiert. 

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 15. Juni 2022 Nr. STM14-184-7/3/4 beantwortet das Staats-
ministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Wie wurde die Suche nach einem Ersatzgelände für den Bundeswehrflugplatz 
Renningen-Malmsheim seit der Berichterstattung des Staatsministeriums im 
Ständigen Ausschuss im Juli 2017 bis heute konkret weiterentwickelt und fort-
geführt (Nennung der entscheidenden Verfahrensschritte mit zeitlicher Angabe)?

2.	�Wann und mit welcher Begründung wurde entschieden, dass der ursprünglich 
vorgesehene Standort in Haiterbach nicht weiterverfolgt wird?

4. 	�Wann und inwieweit wurden die Anforderungen an ein Ersatzgelände ggf. 
geändert unter Angabe, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt die betroffenen 
Kommunen und Landkreise darüber informiert wurden?

5. 	�Wann und mit welcher Begründung wurde entschieden, die Staatsdomäne 
Waldhof im Zollernalbkreis in den Blick zu nehmen?

6. 	�Wann und wie wurden die betroffenen Kommunen, Landkreise, Einwohnerin-
nen und Einwohner über die Entscheidung nach Frage 5 informiert? 

Die Fragen 1, 2, 4, 5 und 6 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Das Staatsministerium berichtete am 28. September 2017 im Ständigen Aus-
schuss zum Verfahrensstand der Suche nach einem Ersatzgelände für das Absetz-
gelände in Renningen-Malmsheim.

In der Folgezeit wurden mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der notwen-
digen Grundstücke am Standort Haiterbach-Nagold Verkaufsverhandlungen ge-
führt. Da nicht alle Eigentümerinnen und Eigentümer zum Verkauf bereit waren, 
wäre der Grundstückserwerb nur durch Enteignungen möglich gewesen. Eine  
Voraussetzung für Enteignungen, die die Landesregierung überdies im Rahmen 
des Vorhabens grundsätzlich vermeiden will, ist, dass die Umsetzung des Vorha-
bens auf keiner anderen Fläche möglich ist.

Im Rahmen des Suchlaufs wurden Flächen identifiziert, die für eine Umsetzung 
des Vorhabens in Betracht kommen. Nach dem Ergebnis des Suchlaufs war die 
Staatsdomäne Waldhof ein Gelände, das nach einer entsprechenden Prüfung die 
relativ zu den anderen untersuchten Flächen geringste Beeinträchtigung öffent-
licher Belange erwarten lässt. Deshalb nahmen Land und Bund weitere Abstim-
mungen über die Frage der Eignung der Staatsdomäne Waldhof auf. Im Septem-
ber 2019 wurde die Staatsdomäne Waldhof durch Behörden des Bundes besich-
tigt. Eine durch das Hochbauamt Karlsruhe im Auftrag des Bundesministeriums 
der Verteidigung (BMVg) beauftragte Machbarkeitsstudie ergab im März 2020 
eine grundsätzliche Eignung der Staatsdomäne Waldhof für das Vorhaben. Im 
selben Jahr wurde durch das BMVg der Schwerpunkt des militärischen Bedarfs 
an ein Absetzgelände auf die Durchführung von Fallschirmsprungausbildungen 
gelegt. Damit war eine Änderung an die Entfernung des Absetzgeländes zum 
Standort Calw verbunden. Hierdurch liegt die Staatsdomäne Waldhof in gerade 
noch zumutbarer Entfernung. Eine Information der Kommunen und Landkreise 
über die Anpassung dieses Kriteriums erfolgte nicht, da sich daraus keine unmit-
telbare Betroffenheit von Kommunen und Landkreisen im Sinne der Fragestellung 
ableiten lässt; die Feststellung der Betroffenheit war erst nach einer (einstweili-
gen) Standortentscheidung möglich. Im Dezember 2021 einigten sich der Bund 
und das Land darauf, für das Ersatzgelände nunmehr die Staatsdomäne Waldhof 
in den Fokus zu nehmen.

Diese Entscheidung wurde den Landkreisen Zollernalbkreis und Rottweil durch 
ein Telefonat am 10. Februar 2022 mitgeteilt. Die Kommunen erhielten die Infor-
mation mit Schreiben vom 16. Februar 2022. Die Öffentlichkeit wurde durch eine 
Pressemitteilung vom 17. Februar 2022 informiert.

3.	�Welche alternativen Standorte wurden zur Staatsdomäne Waldhof geprüft und 
aus welchen Gründen verworfen?

Insgesamt wurden über 100 Standorte geprüft. Ein wesentlicher Teil hiervon er-
wies sich schon nach erster Betrachtung oder nach Mitteilung des BMVg als un-
geeignet. Die wesentlichen Erwägungen ergeben sich aus den Anlagen, die bereits 
im Rahmen der Information im Ständigen Ausschuss am 28. September 2017 
zur Verfügung gestellt wurden und die auch dieser Anfrage als Anlagen beige-
fügt sind. Seitdem hat sich nur insofern eine Aktualisierung ergeben, als dass 
die Staatsdomäne Waldhof für das BMVg in gerade noch zumutbarer Entfernung 
liegt und somit als geeignet eingestuft wird; zu den Hintergründen der Aktualisie-
rung wird auf die Antwort zu den Fragen 1, 2, 4, 5 und 6 verwiesen.

Die umfassende Dokumentation der Standortsuche ist Gegenstand der Vorberei-
tung des luftrechtlichen Genehmigungsverfahrens – konkret der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung – und kann erst nach dem Abschluss der laufenden Vorbereitun-
gen zur Verfügung gestellt werden.
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7.	�In welchem Umfang und bis wann ist in Bezug auf die Staatsdomäne Waldhof 
ein Bürgerbeteiligungsprozess mit den betroffenen Kommunen, Landkreisen, 
Einwohnerinnen und Einwohnern vorgesehen unter Angabe, inwieweit dieser 
Prozess bereits umgesetzt wurde?

Bürgerbeteiligung setzt voraus, dass verschiedene Handlungsoptionen bestehen, 
bei deren Auswahl und Gestaltung die Bürgerinnen und Bürger mitwirken kön-
nen. Bei der Suche nach einem Ersatzgelände gibt es solche Handlungsoptio-
nen nicht im erforderlichen Maß, da die Standortwahl an sachliche Kriterien, die 
im Wesentlichen durch das BMVg und die vertraglichen Bindungen vorgegeben 
sind, gebunden ist. Ist eine Bürgerbeteiligung nicht möglich, so erfolgt eine Bür-
gerinformation. Die Bürgerinformation in diesem Fall begann mit Veröffentli-
chung der Pressemitteilung vom 17. Februar 2022 und wurde fortgeführt mit der 
Informationsveranstaltung in Geislingen am 22. März 2022 und den Demonst-
rationsflugveranstaltungen in Altshausen sowie über der Staatsdomäne Waldhof 
am 27. April 2022, bei denen insbesondere Kräfte des Kommandos Spezialkräfte 
(KSK) umfänglich informierten und Fragen beantworteten. Die Landesregierung 
sieht sich der Bürgerinformation auch bei künftigen Entwicklungen des Vorha-
bens verpflichtet.

Davon unberührt bleiben die gesetzlich vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteili-
gungen im Rahmen der erforderlichen (Genehmigungs-)Verfahren.

8. 	�Welche Auswirkungen hat die Auswahl der Staatsdomäne Waldhof als neuer 
Standort für das Ersatzgelände für die Bevölkerung vor Ort im Hinblick auf 
Lärm, Straßensperrungen, Verlegung bisheriger Verkehrswege, baulicher Ein-
schränkungen im Bereich der Vier-Kilometer-Zone um das Militärfluggelände 
sowie für die Wasserversorgung für die landwirtschaftlichen Flächen im Um-
kreis?

9. 	�Mit welcher Begründung ist bislang eine erneute Information des Staatsminis-
teriums dazu im Ständigen Ausschuss unterblieben?

Die Fragen 8 und 9 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Welche quantitativen und qualitativen Auswirkungen das Vorhaben auf die Güter 
im Sinne der Fragestellung haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
beantwortet werden, da dies eine konkrete Ausgestaltung des Vorhabens und des 
Nutzungsumfangs voraussetzt. Derzeit werden die weiteren Erhebungen und Pla-
nungen des Vorhabens vorangetrieben. 

Der Ständige Ausschuss wurde durch Schreiben vom 20. Juli 2017 umfassend 
schriftlich und durch Bericht in der Sitzung am 28. September 2017 informiert. 
Zum Zeitpunkt der Information des Ständigen Ausschusses lagen genügend be-
lastbare Informationen vor, die bisher für die Staatsdomäne Waldhof (bspw. die 
Antragsunterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung) noch nicht gegeben 
sind.

10. �Welche Infrastruktur soll auf dem Übungsgelände dauerhaft installiert werden 
unter Darlegung, ob Teile des bestehenden Waldhofgebäudes dafür verwendet 
werden sollen?

Das BMVg teilte hierzu mit, dass die Errichtung von Hochbauten auf dem Ge-
lände des Waldhofes nicht vorgesehen sei. Das bestehende Gehöft müsse zur Her-
stellung der Sprungsicherheit zurückgebaut werden.

Hassler
Staatssekretär
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Anlage 3
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